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Mustervorlage Schutzkonzept 

 

Untenstehende Vorlage ist die Basis des Schutzkonzeptes jeder Kartbahn. 
Bei den in schwarz aufgeführten Masnahmen handelt es sich um zwingend einzuhaltende 
Vorschriften, welche mit den übergeordnetetn Massnahmen des Bundes in Einklang stehen. Diese 
können passend auf die individuelle Situation der jeweiligen Kartbahn umformuliert werden, 
müssen jedoch inhaltlich zwingend im Schutzkonzept vorkommen. 
 
Das Schutzkonzept ist zwingend auf die individuelle Situation der jeweiligen Kart-Bahn anzupassen 
und zu ergänzen. 
 

Muster-Schutzkonzept für Kartbahnen unter COVID-19 
 
1. Massnahmen Kartbahnen 
Menschenansammlungen müssen verhindert werden, desshalb sind Zuschauerflächen 
abzusperren. 
 

Massnahmen 

Die  Zugänge zum Restaurant sowie der Zuschauerflächen sind gesperrt. 

Die Garderoben sind geschlossen 

Die öffentlich zugänglichen Räume sind abgeschlossen, Schild „Kein Zugang“ 

 

1.1. Grundsätze 
 

Massnahmen 

Der Einlass wird am Bahneingang kontrolliert. 

Die Piloten müssen reservieren, Kontakdaten werden erfasst 

Für Risikogruppen sind  separate Trainingszeiten zu Randzeiten  vorgesehen 

Jeder Standplatz ist nummeriert. (1 Kart, 1 Pilot = 10m2, 1 Kart mit Pilot und Mechaniker=20m2) 

Abstandslinien 2m sind am Boden eingezeichnet. 

Stühle sind in ausreichender Distanz platziert oder weggeräumt. Bänke sind abgesperrt. 

Abfallbehälter sind weggeräumt oder verschlossen. 

 



Interessensgemeinschaft “Kartfahren Schweiz” 

Muster-Schutzkonzept Covid-19 “Trainingsbetrieb mit eigener Ausrüstung”  – Version 2.5.2020  Seite 3/5 

1.2. Social Distanzing 
 
Der Mindestabstand zwischen allen Personen von 2m ist einzuhalten. 
 

Massnahmen 

Es sind Bodenmarkierungen im Abstand von 2m angebracht. 

Alle Piloten haben genügend Flächen um zu arbeiten und zu trainieren. 

Die einzelnen Flächen sind voneinander klar getrennt. 

 

 

 

 

1.3. COVID-19 Beauftragter 
 
Jede Kart-Bahn muss einen COVID-19-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorgaben 
benennen. 
 

Massnahmen 

Der COVID-19 Beauftragte heisst: 

(Name, Vorname, Adresse, Telefon, E-Mail) 

 

 

 
 

1.4. Vorgaben Restaurant 
 

Massnahmen 

Das Restaurant bedient nur Piloten oder deren Mechaniker. 
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1.5. Kommunikation des Schutzkonzeptes 

Massnahmen 

Das Schutzkonzept „IG Kartfahren“ sowie die „Kartregeln“ sind am Infopoint aufgehängt. 

Alle Informationen sind auf der  Homepage mittels Link auf IG Kartfahren ersichtlich. 
https://www.karting.ch/igkartfahren 

 

 

 

 

2. Vorgaben für die Piloten und Mechaniker 
Mit der Buchung eines Tickets zum Kartfahren akzeptieren der Pilot sowie der Mechaniker die 
nachfolgenden Vorgaben. 
 

Massnahmen 

Mit der Buchung akzeptieren die Piloten und Mechaniker die geltenden Regeln. 

Das Vorhandensein der kompletten Ausrüstung wird durch den COVID-19-Beauftragten 
kontrolliert. 

Die Piloten müssen Ihren Abfall wieder mitnehmen und zuhause entsorgen. 

Alle Personen welche sich auf dem Gelände befinden haben die Distanzregeln (2 Meter, kein 
Körperkontakt) jederzeit einzuhalten. 

Piloten welche die gebuchte Trainingszeit absolviert haben, verlassen das Gelände umgehend 
(max. 30 Minuten nach Ende des Trainings) 

Der COVID-19-Beauftragte weisst Personen welche sich nicht an die Regeln halten vom Gelände. 
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Anhänge 
 

Anhänge 

z.B. Anleitungen, weitere Informationen welche zur Sicherstellung der Gesundheit der Piloten 
sowie der Angestellten nützlich sind. 

 

 

 

 

 

 
Abschluss 
 
Dieses Dokument wurde von der Kart-Bahn _____________________, am xx. Mai 2020 
erstellt: 
 
 
Dieses Dokument wurde allen Mitgliedern und Kunden übermittelt und erläutert. 
 
 
COVID-19-Beauftragter, Unterschrift, Datum: _______________________ 
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